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Ohne Herkunftseltern geht
es nicht
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Für viele verschafft der Film „Die beste aller
Welten“ einen beeindruckenden Einblick in
die Lebensumstände eines Kindes, das bei ei-
ner drogenabhängigen Mutter aufwächst.
Der siebenjährige Adrian erlebt die intensive
Liebe seiner Mutter und deren Zwang, ihre
innere Leere mit ihrem Drogenkonsum zu
stillen. Der Junge, in hohem Maße parentifi-
ziert, übernimmt nicht nur Verantwortung für
sich selbst, sondern auch für das Leben seiner
Mutter. Die damit verbundene „Selbststän-
digkeit“ bedingt seine hohe Resilienz ange-
sichts der Mängel in seinem Lebensalltag.
Nach mehreren Jahren in einem Heim holt
die inzwischen drogenfreie Mutter ihren Sohn
wieder zu sich: Adrian jubelt, als er seine
Mutter wieder in die Arme schließen kann. ...

1. Pflegekinder – Herkunftseltern
– Pflegeeltern – und Statistik

Dieses Kind – ein Fall für die gerechtfertigte
Herausnahme eines Kindes aus einer Familie?
Dieses Kind – ein klassisches Beispiel dafür,
dass eine Dauerverbleibensanordnung kritisch
zu sehen wäre? Dieses Kind – das bei seiner
Mutter aufwachsen sollte?

Angesichts der Bemühungen des Bundesfa-
milienministerium um eine „Reform“ des SGB
VIII versuchen insbesondere Vertreter, die
schon kurz nach Inkrafttretens des KJHG mit
Kritik an dem „Elternhilfegesetz“ nicht hinter
dem Berg hielten1, massiv Einfluss auf die
Diskussion in Fachkreisen wie auch in der
allgemeinen Öffentlichkeit zu nehmen2. Im
Mittelpunkt der Kritik steht dabei, dass sich
Jugendbehörden und andere Beteiligte nicht

ausreichend für die Wahrung des Kindes-
wohls einsetzen würden; es gäbe keine klare
Positionierung zugunsten der von Vernach-
lässigung, Misshandlung und sexuellem Miss-
brauch betroffenen Kinder.

Vertreter der Pflegeelternverbände setzen sich
dabei vehement für eine zeitlich enge Perspek-
tivplanung ein. Sich auf ein Urteil des BGH3

beziehend, kritisieren sie in bekannter Weise,
dass familienorientierte Überlegungen und Ar-
beitsansätze nicht ausreichend Kindeswohl-
gefährdungen – auch und vor allem durch die
Herausnahme von Kindern aus langbestehen-
den Pflegeverhältnissen – berücksichtigen wür-
den. Der Entscheidung des BGH steht jedoch
ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte vom 27.4.20004 entgegen,
das es einer finnischen Kindesmutter, die sich
insgesamt achtmal in stationärer psychiat-
rischer Behandlung befand, ermöglichte, ihre
Kinder aus länger bestehenden Pflegeverhält-
nissen zurückzuholen. „In seiner inzwischen
st. Rspr. betont der EGMR, dass die Inpflege-
nahme eines Kindes grundsätzlich eine vorü-
bergehende Maßnahme darstellt, die zu been-
den ist, sobald die Umstände dies erlauben.
Alle Durchführungsmaßnahmen haben mit
dem Ziel der Zusammenführung der leiblichen
Eltern und ihrem Kind in Einklang zu stehen.“5

Befürworter eines Abbaus von Hindernissen im
Zusammenhang mit einer Dauerverbleibens-
anordnung von Kindern in Pflegeverhältnissen
führen dabei zwei Hauptargumentationssträn-
ge an: die lange Dauer der Pflegeverhältnisse
sowie die entstehenden Bindungen der Kinder
an die Pflegeeltern. Kontinuitätssicherung und
damit einhergehende Stabilität sind „. . . eine
Voraussetzung, damit überhaupt die Chance
besteht, dass sich sichere Bindungen und Res-
sourcen bei Kindern entwickeln können“.6 Ak-
tuelle Forschungsergebnisse7 bestätigen jedoch
im Hinblick auf die Verweildauer (neben ande-
ren Studien wie u.a. DJI/DIJuF Pflegekinder-
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1 Salgo, 1995.
2 Vgl. u.a. Süddeutsche Zeitung vom 19.6.2017.
3 22.1.2014 – XII ZB 68/11.
4 25720/94.
5 Zit. nach Schmid-Obkirchner, in: Wiesner, SGB VIII,

5. Aufl. 2015, § 37 Rn. 32b.
6 Dialogforum 2017, S. 5.
7 Van Santen et al., 2019.
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handbuch), dass „sogenannte Dauerpflegever-
hältnisse ... in der Mehrheit der Fälle nicht ‚von
Dauer‘ (sind)“8.

41 % der Fremdpflegeverhältnisse bestehen
mindestens zwei Jahre, d.h. 59 % sind vor
dem Ablauf von zwei Jahren beendet. Selbst
bei der Altersgruppe (unter 3-Jährige), deren
Aufenthaltsdauer in Pflege noch am stabils-
ten ist, wird „... bereits innerhalb zwei wei-
terer Jahre, also insgesamt vier Jahre nach
Beginn der Platzierung, fast jedes vierte Pfle-
geverhältnis beendet.“ „Bis zum maximal 13.
Lebensjahr ... waren bei dieser ... Gruppe der
Kinder ca. 46 Prozent der Pflegeverhältnisse
beendet.“9 Die Mehrheit der Pflegeverhält-
nisse ist also nicht von so langer Dauer, wie
angenommen wird, auch wenn es bei länge-
ren Verweildauern wahrscheinlicher ist, dass
die Pflegeverhältnisse bis zum 18. Lebensjahr
stabil bleiben. Wenn also auch nach langer
Dauer noch viele Pflegeverhältnisse beendet
werden, dann ist es mindestens problema-
tisch, Rechte sowohl von Herkunftseltern als
auch Pflegeeltern an eine bereits bestehende
Verweildauer in einem Pflegeverhältnis zu
knüpfen.10 Die Ergebnisse dieser Forschungs-
studie zeigen, dass Prognosen in Bezug auf
eine auf Dauer angelegte Lebensperspektive
basierend auf der Verweildauer wenig aus-
sagekräftig sind.

Zusätzlich berichten Träger stationärer Ver-
selbstständigungshilfen von häufigen Aufnah-
men Jugendlicher aus abgebrochenen bzw.
eskalierten Pflegeverhältnissen, wenn die Pfle-
gepersonen von den in der Adoleszenz auf-
brechenden Loyalitätskonflikten und den Ab-
lösungsphänomenen überrascht, überfordert
und dann „hyperabgegrenzt reagieren und
den Jugendlichen rausschmeißen“ (Mitteilung
einer Heimleiterin).

Die Verweildauer stellt nach van Santen et
al.11 auch keinen Indikator für den Erfolg von
Pflegeverhältnissen dar. Vielmehr kommt es
darauf an, ob die Ziele des Hilfeplans erreicht
werden und wie das Pflegeverhältnis nach
der Fremdplatzierung verläuft. Wenn es keine
stimmige Passung zwischen den drei Beteilig-
ten gibt, trägt dies zu erheblichen Schwierig-
keiten im Verlauf des Pflegeverhältnisses bei,
was vor allem in der Adoleszenz deutlich
wird. Die Suche nach der eigenen Identität
und die damit verbundene Auseinanderset-
zung mit der Herkunftsfamilie führen häufig
zu hohen Belastungen für die Pflegeeltern
und stellen somit eine Bruchstelle dar.

Bei einem Entzug der elterlichen Sorge durch
das Familiengericht verbleiben die Kinder zwar
länger in Pflegefamilien, aber dieser stellt auch
einen Indikator für die Schwere familiärer Be-
lastungen des Kindes dar. Falls Kinder vorher
in einer anderen Pflegefamilie oder in einem
Heim untergebracht waren, weist dies auf eine
weiter anhaltende Problemintensität hin. Da-
her zeigen die längste Verweildauer Kinder,

bei denen eine Kindeswohlgefährdung fest-
gestellt wurde, während Kinder mit Auffällig-
keiten im Sozialverhalten die kürzeste Verweil-
dauer aufweisen, was aber mit dem Risiko
eines vorzeitigen Abbruchs verbunden ist.12

Der oftmals vorzufindende Fokus auf die
Pflegekinder selbst und fast ausschließlich auf
die schädigenden Einflüsse der leiblichen El-
tern lassen eine Reihe von Aspekten, die den
Pflegeeltern zuzuordnen sind und in der Ge-
staltung des Pflegeverhältnisses liegen, zu
sehr außer Acht.

Wichtig wäre es jedoch, auch Dynamiken zwi-
schen Kind, Herkunftseltern und Pflegeeltern
bei ihren Kontakten zu kennen, die Erlebnis-
ebenen vor allem der leiblichen Eltern erwei-
tert wahrzunehmen und darauf basierend die
Pflegeeltern entsprechend zu schulen.13

Die Planung der Dauer eines Pflegeverhält-
nisses, d.h. ist es zeitlich befristet oder auf
Dauer angelegt, spielt eine wesentliche Rolle
bei der Frage, ob eine Rückführung des Kin-
des in einem „vertretbaren Zeitraum“ möglich
sein wird – unter der Voraussetzung, dass die
Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfami-
lie verbessert werden können.14 Hierbei wird
im Allgemeinen aufgrund der Sonderzustän-
digkeitsregel für Pflegeverhältnisse15 von ei-
ner Zeit von zwei Jahren ausgegangen (dann
Wechsel in der örtlichen Zuständigkeit).

Bei einem Wechsel eines Pflegekindes in ein
Heim oder eine andere Pflegefamilie kommt
es nicht selten danach zu einer Rückkehr in
die Herkunftsfamilie des Kindes. Laut Statisti-
schem Bundesamt 2016 kehren 40 % der
Kinder nach einer Fremdplatzierung wieder
zu ihren Eltern zurück. Damit ist deutlich,
dass Kinder bzw. Jugendliche, die fremdplat-
ziert werden, zu einem beträchtlichen Teil
nach – teilweise verschiedenen – Zwischen-
stationen zu einem späteren Zeitpunkt wieder
in den elterlichen Haushalt zurückkehren.

Entsprechend der verbreiteten Praxis in
Deutschland, Pflegschaften von Kindern von
vornherein auf Dauer anzulegen, gibt es in
nur 6 % der Pflegeverhältnisse eine Rück-
führungsabsicht.16 Dabei stimmen 60 % der
Eltern freiwillig einer Vollzeitpflege zu, d.h.,
sie können ihr Kind jederzeit wieder zu sich
nehmen (sofern es nicht zu einer Verblei-
bensanordnung oder weitergehenden Maß-
nahmen des Familiengerichts kommt). Es ist
eher die Regel – und nicht die Ausnahme –,
dass es bei einer Unterbringung von Kindern
in einer Pflegefamilie kaum Hilfekonzepte
gibt, die – entsprechend den Vorgaben in
§ 37 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII – simultan auch
Eltern unterstützen. Das Gesetz sieht vor,
dass die Elternarbeit primär auf die Rück-
kehrperspektive ausgerichtet ist. Während
dieser Zeit soll durch begleitende Beratung
und Unterstützung der Familien darauf ge-
wirkt werden, dass die Beziehung des Kindes
zur Herkunftsfamilie gefördert wird.17 Damit

sieht das Gesetz vor, dass das Kind wieder
zurückkommt und somit eine verdeckte
Adoption einen Rechtsverstoß darstellt.

Bislang gibt es keine Forschungsergebnisse zu
der Frage, inwieweit den leiblichen Eltern bei
der Entscheidung über die Inanspruchnahme
der Hilfe zur Erziehung deutlich ist, dass sie mit
der „Abgabe des Kindes in eine Pflegefamilie“
eine „dauerhaften Unterbringung“ in Kauf
nehmen. Wüssten sie, dass häufig gar nicht
vorgesehen ist, die Elternarbeit zu leisten, um
ihre Kinder wieder zurückzubekommen – wür-
den sie dann noch einer Unterbringung des
Kindes in einer Pflegefamilie zustimmen?18

In vielen Fällen stellt die Annahme eines Pfle-
gekindes für die kindesannehmenden Eltern
eine „verdeckte Adoption“ dar, denn vor al-
lem bei jüngeren Kindern steht die Erwartung
im Vordergrund, dieses Kind bis zur Volljäh-
rigkeit bei sich aufwachsen zu lassen.19 Somit
treffen Herkunftseltern, die sich bei Fremd-
platzierung ihrer Kinder in belastenden Situa-
tionen befinden, häufig auf Pflegeeltern, die
hoffen bzw. davon ausgehen, ein Kind lange
Zeit aufziehen zu können. Deswegen ist es
eine zentrale Aufgabe des Jugendamtes, den
Prozess transparent zu moderieren und si-
cherzustellen, dass alle Beteiligten dasselbe
Ziel verfolgen.

Berücksichtigt man die oben erwähnten auf-
fallend kurzen Verweildauern und die auffal-
lend häufige Rückkehr von Kindern in Fremd-
unterbringung zu ihren Herkunftsfamilien,
ist deutlich, wie wichtig alleine von diesen
Aspekten her eine Zusammenarbeit seitens
der Pflegeeltern mit den leiblichen Eltern ist.

2. Bindungstheorie – unter Kritik

Wenn auch scheinbar zunehmend von Pfle-
geelternvertretern erkannt wird, wie bedeut-
sam eine Kooperation mit den Herkunfts-
eltern ist, zeigen die Bemühungen um eine
„Perspektivplanung“ eine gewisse Doppel-
bödigkeit. Dabei gehen manche Forderungen
sogar so weit, dass eine Klärung der Perspek-
tive des Kindes bereits bei der Unterbringung
(bzw. bis spätestens nach sechs Monaten) er-
folgen soll. Eine solch rasche Perspektivklä-
rung wird mit bindungstheoretischen Über-
legungen begründet. Diesen Bestrebungen

8 Van Santen, 2019, S. 205.
9 Zu den weiteren Altersgruppen s. van Santen, 2019,

S. 204–205.
10 Van Santen et al. 2019, S. 205–206.
11 2019, S. 190.
12 Van Santen et al., 2019, S. 198.
13 Vgl. Minuchin, P., 1995.
14 § 37 Abs. 1 SGB VIII.
15 § 86 Abs. 6 SGB VIII.
16 DJI-Studie, 2011.
17 Satz 3.
18 Vgl. auch Netzwerk Herkunftseltern, 2001; Hewitt,

2013.
19 Vgl. Coppersmith, 1982.
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liegt zugrunde, dass häufige Wechsel der
relevanten Betreuungspersonen vermieden
werden sollen. Dabei wird die Bedeutung von
nahen sozialen Beziehungen für ein gelingen-
des Aufwachsen in den Vordergrund gestellt.
Schädliche oder gefährdende sozialen Bezie-
hungen werden in ihren Auswirkungen für
die betroffenen Kinder in nahezu dramati-
scher Weise dargestellt, sodass von Zeitbom-
ben oder einer Überflutung des Jugendhilfe-
systems gesprochen wird, wenn schädliche
Entwicklungen nicht aufgehalten werden.20

Selbst „normal“ verlaufende Kontakte der
Kinder zur Herkunftsfamilie werden als „die
Kinder verunsichernd“ dargestellt, obwohl
diese vielfach nur Anzeichen von Verwirrung
eines anstrengenden Lernprozesses darstel-
len, sich mit dem Leben in und mit zwei Fa-
milien zu arrangieren. Konsequenterweise
werden aus solchen auf die ausschließlich ho-
he Bedeutung der ersten Lebensmonate und
-jahre bezogenen Dramatiken recht drasti-
sche präventive und rehabilitative Forderun-
gen im Kinderschutz gestellt, die massiv in
das bisherige Kräfteverhältnis zwischen Rech-
ten der Herkunftseltern und jenen der Pfle-
geeltern eingreifen.

Dabei beziehen sich Pflegeelternvertreter in
Deutschland im Allgemeinen auf die bindungs-
theoretischen Überlegungen von Bowlby21.
Die bindungstheoretischen Überlegungen von
Bowlby – später auch Ainsworth22 – zeigen
ein idealisiertes Elternbild, ignorieren jedoch die
besondere Situation von Kindern aus „Multi-
problemfamilien“ bzw. von Kindern, die in von
Armut betroffenen Familien aufwachsen. Ge-
nau das ist aber die Hauptklientel in allen sta-
tionären Formen der Hilfen zur Erziehung.

Das Konzept der Hilfe zur Erziehung, das dem
KJHG zugrunde liegt, orientierte sich noch an
den bindungstheoretischen Annahmen von
Donald Winnicott23, der von der Grundüber-
legung der „ausreichend guten Mutter“ (good
enough mother) ausging. Im Zusammenhang
mit den SGB VIII-„Reformbemühungen“ ent-
fachte sich eine Diskussion, die erneut auf eine
hohe Bedeutung der ersten Lebensmonate
und -jahre fokussierte. Diese Betrachtungswei-
se lässt jedoch außer Acht, dass es eine Viel-
zahl anderer Erklärungsansätze gibt. Die Bin-
dungstheorie reduziert die Entwicklung eines
Menschen ausschließlich auf Bindung, Fein-
fühligkeit und das Explorationsbestreben des
Kindes. Insbesondere ist es in diesem Zusam-
menhang unverständlich, dass Bindung erst in
Bezug auf Pflegeeltern bewertet, aber nicht in
der vorangegangen Phase gegenüber den
leiblichen Eltern gelten soll. Sind diese Bezie-
hungen nicht relevant und – auch wenn sie
ambivalent sein mögen – nicht auch grund-
sätzlich schützenswert?

Um die Entwicklung eines Kindes verstehen,
erfassen und beeinflussen zu können, ist
jedoch einiges mehr erforderlich. Der Bin-

dungsbegriff ist außerdem inzwischen derart
schwammig, dass er eher eine Metapher als
einen wissenschaftlich ausreichend konkret
definierten Begriff darstellt. Die Bindungstheo-
rie steht in einer Art Spagat: Einerseits will sie
ein normales Adaptionsmuster darstellen und
andererseits versucht man für diagnostische
Zwecke die Konstruktion einer Bindungsstö-
rung mit Krankheitswert herzustellen.

Eine Reihe von anderen – meist ebenfalls indi-
vidualpsychologischen – Ansätzen weist auf
andere, weitergehende und erweiternde
Aspekte hin. So ist dies u.a. in den Über-
legungen von Sampson und Laub24 mit ihrer
Desistance-Theorie (Erklärung des nachhalti-
gen „Ausstiegs“ aus kriminellen Karrieren u.a.
im Zusammenhang mit strukturellen Rahmen-
bedingungen) und dem „Good Lives“-Modell
(auf Stärken von Straftätern achtender An-
satz) u.a. von Maruna und Shadd25.

Trauma-Informed-Arbeitsansätze (FITT) sowie
die ökologisch-transaktionalen Arbeitsansätze
(Bronfenbrenner26 und Sameroff27) reduzieren
die Bedeutung des Mikrosystems und bezie-
hen stattdessen die Qualität der Beziehungen
und die Stärken der Familien ein, um so Si-
cherheit und Stabilität zu ermöglichen. Auch
andere auf Stärken der Betroffenen setzende
Ansätze, wie der der Resilienz28 sowie des Ca-
pability Approaches29, gehen von allgemeinen
Fähigkeiten zum psychischen Widerstand aus
und beziehen sich auf weitere – soziokulturelle
und kontextuelle – Ressourcen; sie weisen
nach, dass andere Faktoren erheblich zur Ge-
staltung eines Lebens beitragen.

Die vor allem in der deutschen Jugendhilfe,
hier insbesondere in der Pflegeelternschaft,
rezipierte Bindungstheorie geht stattdessen
von einer „lebenslangen Wirkung“ des in den
Anfangsjahren Erlebten aus – und leitet da-
raus die Erforderlichkeit bereits frühester In-
terventionen in problembelasteten Familien
ab. Diese Festlegung – wäre sie den Betroffe-
nen bekannt – würden sicherlich viele von ih-
nen ablehnen, wie dies ein Gefängnisinsasse
in dem HM Prison Grenon in England tat:
„My Past is not my Destiny“.30

Die mit bindungstheoretischen Überlegungen
verbundenen Interventionen vor allem im Be-
reich der Frühen Hilfen haben – entgegen den
proklamierten Erwartungen – nicht zu einer
besseren Vorhersagbarkeit der Entwicklung ei-
nes Kindes beigetragen.31 Diese Vorhersag-
barkeit ist jedoch eine zentrale Hoffnung, die
an die Bindungstheorie gerichtet wird.

Eine weitere Kritik bezieht sich darauf, dass sie
– entgegen ihrer ursprünglichen Idee – valide
Grundlagen für Interventionen bieten wollte
und davon nun aufgrund des entstande-
nen Durcheinanders in der Konzipierung von
Bindung und bindungstheoretischen Arbeits-
ansätzen erheblich davon abgewichen ist.32

Kritisch wird die Bindungstheorie auch dahin-
gehend betrachtet, dass sie eine westliche
Theorie darstellt33, da einzelne Teile der Bin-
dungstheorie in anderen Kulturen keinen Be-
stand haben. Sie formuliert westliche Ideale,
die zu einer weltweiten Norm gemacht wer-
den, diese basieren jedoch in der Regel auf der
Normativität einer weißen, westlichen bzw.
nordhemisphärischen Mittel- bzw. Oberschicht
inkl. eines eher an einem traditionellen Rollen-
verständnis orientierten Bildes von Frauen und
Männern. Weit verbreitet sind Bemerkungen
weiblicher Fachkräfte, dass die Bindungstheo-
rie eher dazu dient, Müttern ein schlechtes Ge-
wissen oder gar Schuldgefühle zu machen.

Nur wenige Bindungstheoretiker erweitern ihre
Überlegungen so wie Patricia Crittenden34, die
unter Bindung nicht nur eine dauerhafte und
emotional bedeutende Beziehung versteht,
sondern eine Strategie, sich zu schützen sowie
ein Muster der Informationsverarbeitung, das
dieser Strategie zugrunde liegt. Mit ihrem An-
satz fokussiert sie auf die Organisation der
protektiven Funktionen von Bindungsstrate-
gien (anstelle der Fokussierung auf Desintegra-
tion) und auf die Vorteile der Anpassung
(Adaption) an bedrohliche Lebensverhältnisse
(anstelle von Sicherheit). Vor allem zeigt sie
auf, dass es – nach wissenschaftlichen Beurtei-
lungskriterien – ein Verflechtungsgewebe über
die gesamte Lebensspanne hinweg gibt. Sie
sieht in der Informationsverarbeitung im Hin-
blick auf Gefahren (ohne Bewusstseinswissen)
eine Überlebensstrategie. Sie öffnet damit das
zeitlich enge Fenster weit verbreiteter Bin-
dungstheorien entsprechend und weitet zu-
gleich den Blick auf die lebensgeschichtliche
Eignung der erworbenen Bindungsstrategie im
Sinne einer Ressource, die die Klienten lebens-
lang ermutigen kann, danach zu schauen, ob
diese aktuell noch funktional und von ihnen
gewollt sind. Der frühen Festlegung gängiger
Bindungstheorien widerspricht ihr DMM-Ar-
beitsansatz – Dynamisches Reifungsmodell35.
Nicht umsonst bezieht sie sich mit ihrem
DMM-Ansatz u.a. auf die Familientherapie als
Behandlungsmodell36.

20 Vgl. u.a. Levy u. Orlans, 1998, S. 1.
21 1982.
22 2001.
23 U.a. 1992.
24 1993.
25 2008.
26 1981.
27 2009.
28 Werner u. Smith, 1992.
29 Nußbaum, 1999.
30 Baim/Morrison, 2011, S. 13.
31 Vgl. u.a. Sroufe et al., 1999; Juffer u. Rosenboom,

1997; Barth et al., 2003.
32 Vgl. u.a. Werner-Wilson u. Davenport, 2003;

O'Connor, T. G. u. Rutter, M., 2000.
33 Vgl. u.a. Dienstl, 2018.
34 2015.
35 Vgl. u.a. Stokowy, M. u. Sahhar, N., 2012.
36 Crittenden, 2014.
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Obwohl es also eine Vielzahl weiterer ent-
wicklungspsychologischer sowie anderer Er-
klärungsansätze für menschliches Verhalten
gibt, hält man in Deutschland in einem Maße
an im Grunde überholten bindungstheoreti-
schen geleiteten Arbeitsansätzen fest, durch
die Kinder gefährdet sein können, die Verbin-
dungen zu ihrer Vergangenheit und dadurch
ihre Selbstachtung zu verlieren.37

Es stellt sich daher die Frage, wieso die Bin-
dungstheorie solch eine „erfolgreiche“, ja,
fast „modische“, Theorie darstellt. Hierzu ha-
ben Barth et al.38 eine Reihe von Überlegun-
gen dargelegt:

a) Sie bietet vor allem Adoptiv- und Pflege-
eltern eine für sie attraktive Erklärung für die
Verhaltensauffälligkeiten der adoptierten oder
in Pflege genommenen Kinder.

b) Sie hilft, den Schmerz über den Verlust ei-
ner erhofften – nicht zustande gekommenen
– Nähe zu den Kindern oder gar über eine le-
benslang distanzierte und dysfunktionale Be-
ziehung zu ertragen.

c) Sie nimmt den Wunsch nach einer kohä-
renten und evidenzbasierten Perspektive ihrer
Elternerfahrung auf.

d) Sie gibt dem Versagen der Herkunftseltern
und auch dem Versagen vorangehender Hilfe-
maßnahmen eine stimmige Erklärung.

e) Einige bindungsorientierte Hilfestellungen
helfen, die Schuld den Eltern oder anderen
Betreuungspersonen für die jetzigen Schwie-
rigkeiten des Kindes zuzuordnen.

f) Sie entlasten die Pflege- und Adoptiveltern
von der Verantwortung, ihr eigenes Verhal-
ten bzw. ihre eigenen Bestrebungen, Ret-
tungs- und Allmachtsfantasien zu überden-
ken und zu verändern.

g) Bindungstheoretisch orientierte Behand-
lungen greifen die Hoffung der Pflege- und
Adoptiveltern auf, Wege zu finden, durch die
sie einen lebenslang andauernden Einfluss auf
die ihnen einmal anvertrauten Kinder haben
werden und können.

h) Sie setzt keine deutliche Betonung auf eine
Veränderung der gegenwärtigen Interakti-
ons- und Kommunikationsmuster der Pflege-
und Adoptiveltern sowie ihrer Erwartungen
an die Kinder (trotz aller Opfer, die man auf
sich nimmt).

i) Sie stellt Hoffnung bereit für die Pflege- und
Adoptiveltern in Bezug auf die Gegenwart und
auch die Zukunft der betreuten Kinder. Das al-
leine – ein Zugewinn an Hoffnung – wäre für
sich genommen gut, wenn es nicht um den
Preis der Entwicklungshoffnungen der Kinder-
und der Herkunftsfamilien geschähe – gerade
dies aber ist mit diesem Verständnis der Bin-
dungstheorie systemisch gesehen praktisch
unvermeidbar.

j) Die Pflege- und Adoptiveltern können
durch sie dem allem eine Bezeichnung geben,
wenn Kinder nicht ihren Vorstellungen und
Hoffnung entsprechen.

k) Pflege- und Adoptiveltern können durch
sie einschneidende Veränderungen ihres Er-
ziehungsverhaltens, das bei anderen Kindern
erfolgreich war, ablehnen und müssen da-
durch nicht sehen, dass es womöglich ihr ei-
genes Verhalten ist, das die Probleme des
Kindes „verursacht“.

l) Während leibliche Eltern sich entlasten, in
dem sie ihr elterliches Verhalten nicht als Ur-
sache akzeptieren, können sich Pflege- und
Adoptiveltern darauf beziehen, dass das vor-
herige elterliche Erziehungsverhalten bei den
Kindern Spuren hinterlassen und das Verhal-
ten und die Beziehungen dieser Kinder beein-
flusst hat (Zuordnung von Schuld).

m) Vor allem wenn Pflege- und Adoptivel-
tern populäre Psychologie-Bücher (auch Self-
Help-Books genannt) lesen, die den Fokus
auf Sozialisation und Bio-Genetik setzen, ge-
hen sie davon aus, dass das Problemverhalten
der Kinder keinen Zusammenhang mit ihrem
eigenen elterlichen Erziehungsverhalten zu
tun hat, weil alle Ursachen auf die frühkindli-
chen Versorgungserfahrungen zurückgeführt
werden.

Die meisten Pflege- und Adoptiveltern sind
gut ausgebildete Mittelschichtsangehörige
und sind daher offen für „wissenschaftlich“
begründete Handlungsmöglichkeiten im Um-
gang mit den wahrgenommenen Problemen
der Kinder. Interessanterweise gibt es Hin-
weise darauf, dass Pflegeeltern aus der unte-
ren Mittelschicht, d.h. Pflegeeltern, die ver-
mutlich weniger erklärend, weniger an die
Einsicht appellierend, weniger „kopfig“ mit
den Pflege- oder Adoptivkindern umgehen,
erfolgreicher waren als solche mit einer höhe-
ren Bildung und beruflichem Stand.39 Ver-
mutlich sind diese Pflegeeltern in ihrem Erzie-
hungsstil nicht nur „eindeutiger“, sondern
entsprechen in ihrer Direktheit und Klarheit
mehr den – positiven Aspekten der – Her-
kunftseltern. Die Studie von Hjern u. Vinnerl-
jung weist darauf hin, dass die Pflege- und
Adoptiveltern sich möglicherweise zu sehr um
die Erreichung schulischer Ziele und sozialer
Beziehungen sorgen.

Die zum Teil sehr herausfordernden Verhal-
tensprobleme der Kinder können (im Sinne
enttäuschter Erwartungen, worauf man
durchgehend positiv und stabil eingehen zu
müssen glaubt und was man alles erreichen
könnte) dazu beitragen, dass sich Pflege- und
Adoptiveltern sowie Kinder voneinander ent-
fremden.

Klassifizierungen, wie „unsicher-vermeiden-
de“ und „desorganisierte“ Bindung, sind si-
cherlich keine Hilfe dazu, bei Eltern Offenheit
herzustellen in Bezug auf die Entwicklung ih-

rer Kinder. Im Gegenteil: Sie geben keine
Hoffnung für das zukünftige Wohlbefinden
der Kinder.40 Die erhoffte Entlastung, die mit
der Adaption der Bindungstheorie einher-
gehen soll, tritt oft nicht ein, stattdessen han-
delt „man“ sich Hoffnungslosigkeit ein. Die
Annahme, dass die Ursache für das Problem-
verhalten ausschließlich in der Vernachlässi-
gung, der Misshandlung, dem Missbrauch
oder den eingeschränkten Entwicklungsmög-
lichkeiten liegt, zeigt eine die Veränderungs-
möglichkeiten einschränkende Wirkung und
führt zum Einfrieren in rein psychologisieren-
de, schlimmstenfalls tautologische Begrün-
dungen.

Oftmals dreht sich die Diskussion bedauerli-
cherweise im Kreis: Das Kind hat Schwierig-
keiten in seinen Sozialbeziehungen, daher
kann es als bewiesen gelten, dass es Bin-
dungsprobleme hat. Da es Bindungsprobleme
hat, zeigt es schwierige Sozialbeziehungen.

Auch aus diesen Gründen genügt eine bin-
dungstheoretische Erklärung von Problemver-
halten nicht. Es ist mehr als fraglich, ob das
angestrebte zeitliche Fenster der Entwick-
lungsmöglichkeiten in einer entwicklungspsy-
chologisch angemessenen Art und Weise so-
wie dem Kontext und der Kultur des Kindes
und seiner Herkunftsfamilie entspricht.41

Notwendig wäre, eine größere Bereitschaft,
anderen erfolgversprechenden, die bisherigen
Lebenszusammenhänge stärker berücksichti-
genden Ansätzen42 zu folgen. Verwiesen sei
hier insbesondere auf familientherapeutische
Ansätze43, die die Bezüge zu der Herkunfts-
familie – im Falle von Pflegeelternschaft –
nicht nur berücksichtigen, sondern ihnen und
hier vor allem den Loyalitätsbindungen der
Kinder ausdrücklich Rechnung tragen, und zu
einem zufriedenstellenderen Verlauf von
Fremdunterbringungen44, u.a. in Pflegefami-
lien, beitragen können.

3. Loyalitätsbindungen – auch
destruktive . . .

Wie die DJI-Studie (2011) verdeutlicht, sind
aus statistischer Sicht Pflegeverhältnisse
wahrscheinlich erfolgreicher, wenn die Kinder
Kontakt zu ihren leiblichen Eltern halten kön-
nen und je unbelasteter die Beziehung zwi-
schen den Herkunftseltern und den Pflege-
eltern ist. Die Nicht-Aufgabe der Beziehung
zu den leiblichen Eltern – auch wenn keine
Rückführung angedacht ist – trägt zu einem
guten Aufwachsen der Kinder außerhalb ihrer

37 Vgl. Althaus, 1999.
38 2005, S. 262–263.
39 Vgl. u.a. Hjern u. Vinnerljung, 2002.
40 Vgl. Barth et al., 2005, S. 263.
41 Vgl. Barth et al., 2005, S. 268.
42 Vgl. u.a. Crittenden, 2015, Conen/Cecchin, 2004.
43 Vgl. u.a. von Sydow et al., 2007; Minuchin, 1995;

Minuchin et al., 1990, Colapinto, J., 1998.
44 Conen, 1990a, DGSF-Stellungnahme 2019.
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Herkunftsfamilie erheblich bei.45 Die Unter-
bringung von Kindern in einer Pflegefamilie
oder in einer Einrichtung kann zu erheblichen
Loyalitätskonflikten und zu schweren, zusätz-
lich schädigenden Entwicklungen beitragen.

Dem diametral gegenüber steht die oft von
Pflegefamilien (und Pflegekinderdiensten) vor-
getragene Sorge, dass regelmäßige (zu frühe,
zu lange . . .) Kontakte zu den Herkunftseltern
die Kinder immer wieder durcheinander, aus
dem Rhythmus und die Pflegefamilie in Unru-
he bringen würden. Mit dieser Unruhe immer
wieder produktiv umzugehen, die Kinder also
stark zu machen in ihrer (sicher beklagenswer-
ten, aber eben unveränderlichen) Lebensrah-
mung, das ist die wichtigste Professionalitäts-
anforderung für Pflegeeltern und die sie
unterstützenden Fachdienste: Damit die Kin-
der ihre Loyalität zu ihren Herkunftsfamilien in
Einklang mit den Beziehungsangeboten in der
Fremdplatzierung, hier insbesondere zu den
Pflegeeltern, bringen können.

Das Loyalitätsprinzip ist eine grundlegende
Voraussetzung für das Verständnis „. . . der
tieferliegenden Beziehungsstruktur von Fami-
lien und anderen sozialen Gruppen“.46 Loya-
litätssysteme werden als ähnlich grundlegend
betrachtet wie Bindungssysteme. „Loyalität
(wird) als eine positive Haltung der Zuverläs-
sigkeit des Einzelnen gegenüber einem Loya-
litäts-‚Objekt‘ verstanden. ... Ihr Bezugsrah-
men setzt sich ... aus Vertrauen, Verdienst,
Auftrag und Erfüllung ... zusammen.“.47 Um
ein loyales Mitglied einer Gruppe, wie z.B. ei-
ner Familie, zu sein, verinnerlicht der Mensch
deren Erwartungen. Bei dem Loyalitätskon-
zept handelt es sich um ein Verständnis
menschlicher Bedürfnisse nach Zugehörigkeit,
das universell in allen Kulturen eine Entspre-
chung findet.

Loyalitätskonflikte entstehen immer dann,
wenn eine Person zwischen zwei und mehr
konfligierenden Loyalitätsobjekten entschei-
den soll. Kinder, die zwischen zwei Elterntei-
len (oder Pflegeeltern/Adoptiveltern) ent-
scheiden sollen, können diesen Konflikt nur
durch eine gespaltene Loyalität „lösen“. Vor
allem wenn Botschaften und Aufträge der
beiden Elternteile nur subtil und nicht offen
erfolgen, gerät das Kind in eine unheilvolle
Situation.48 Dies gilt analog auch für die Auf-
träge der beiden Elternsysteme.

In den Interaktionen zwischen Pflegeeltern,
Herkunftsfamilien und den Kindern ist es da-
her von ausschlaggebender Bedeutung, dass
insbesondere Pflegeeltern die Kinder nicht in
(weitere) Loyalitätskonflikte bringen. Wenn
es Pflegeeltern gelingt, die Herkunftseltern –
gleich was sie ihren Kindern ihrer Meinung
nach an Bösem und Häßlichem angetan ha-
ben – „mit ins Boot zu holen“, d.h. ihnen als
Menschen begegnen, die für die Kinder zu-
nächst die wichtigsten Personen sind, dann
entsteht eine Zusammenarbeit im Sinne eines

Co-Parenting – gemeinsame Elternschaft.49

Beide – Herkunftseltern und Pflegeeltern –
ziehen (dann) im Sinne des Wohles der Kin-
der an „einem Strang“. Dabei ist es wichtig,
dass vor allem die Pflegeeltern in ablehnen-
dem oder gar aggressivem Verhalten der
Herkunftseltern die dahinter liegende Not
und Schuldgefühle erkennen und entspre-
chend dennoch den leiblichen Eltern mit
Wohlwollen begegnen. Das Jugendamt hat
hier eine unterstützende und bei Meinungs-
verschiedenheiten ggf. moderierende Rolle.50

Systemisch orientierte Familientherapeuten
gehen von einem Verständnis aus, dass die
Eltern stets mit „guten Intentionen“ han-
deln.51 Mit dieser Haltung ist eine Betrach-
tungsweise von der Familie verbunden, die
davon ausgeht, dass die leiblichen Eltern auch
in der Lage sind, angemessenere, sozial bes-
ser akzeptierte Formen des Umgangs mit ih-
ren Kindern zu finden.

Dies trifft insbesondere zu für Fälle, in denen
Eltern ihre Kinder misshandelt oder vernach-
lässigt haben.52 Ihr destruktives Verhalten
gegenüber den eigenen Kindern wird dabei
im Zusammenhang mit verschiedenen fami-
lialen Dynamiken und Mustern gesehen. Kin-
der möchten ihren Eltern meist nicht nur ver-
trauen, sondern sie auch bewundern können,
sie halten es nur schwer aus, wenn ihre Eltern
„versagen“, nicht den Vorstellungen entspre-
chen, was man unter „gute Eltern“ ver-
steht.53 Sie zeigen daher oft ein Bestreben,
ihre Eltern zu entlasten, damit diese nicht so
„schlecht“ dastehen und vernachlässigen da-
rüber ggf. ihre eigenen Bedürfnisse. Sie über-
nehmen dabei nicht selten elterliche Verant-
wortung – siehe den oben erwähnten Film
„Die beste aller Welten“ – und werden in
diesen Situationen erheblich überfordert und
damit parentifiziert. Kinder versuchen immer
wieder, die Anerkennung ihrer Eltern für ihr
eigenes Sein und Tun zu erhalten, auch und
vor allem, wenn die Kinder damit überfordert
sind.54

Eine oft unerkannte Form der Loyalität ist
es, auch durch destruktives, selbstschädigen-
des Verhalten loyal zu sein. Wenn ein Kind
fremdplatziert ist, versteht es zunächst meist
nicht, warum es von seinen Eltern „entfernt“
wurde. Um vor sich selbst eine gewisse
„Handlungsfähigkeit“ zu realisieren, geben
sich Kinder nicht selten die Schuld an der
Fremdunterbringung. Dies geschieht ins-
besondere dann, wenn die Eltern diese
„Schuld“ dem Kind auch mitgeben: „So wie
Du bist, bist Du nicht in Ordnung, musst Du
in ein Heim, in eine Pflegefamilie“. Dies führt
dazu, dass sich das Kind in dieser Dynamik in
der ersten Zeit der Fremdunterbringung nicht
selten um eine „Verbesserung“ des an ihm
kritisierten Verhaltens bemüht. Wenn dies
schließlich zu positiven Verhaltensänderun-
gen führt, kommt es häufig vor, dass es nach

einer relativ kurzen Zeit (wenige Monate rei-
chen dazu) wieder in sein altes Problemver-
halten übergeht. Es scheint, als ob es keinerlei
Verbesserungen gegeben hätte.

Zugrunde liegt, dass die eingetretenen „Ver-
besserungen“ dazu führen, dass deutlich
wird, dass das Problemverhalten nicht am
Kind gelegen haben kann, denn es zeigt ja,
dass es sich „besser“ verhalten kann. Die
Herkunftseltern werden als Störungsquelle
ausgemacht. In ihrem allgemeinen kindlichen
Bemühen, ihre Eltern „gut dastehen“ zu se-
hen, suchen Kinder eine Art Entlastung für ih-
re Eltern. In Fällen, in denen Kinder erneut
Verhaltensprobleme zeigen – obwohl es eine
Zeit lang „gut“ ging – tritt eine Entlastung
der Eltern von ihrem bisherigen „Versagen“
ein.55 Diese Entwicklung ist kein bewusster
Prozess, sondern Teil einer Familiendynamik,
in der Kinder für ihre Eltern sorgen.

In anderen Fällen agieren die Kinder jedoch
von Beginn an mit Abwehr und Nicht-Bereit-
schaft, sich auf eine Wohngruppe einzulassen
bzw. mit Pflegeeltern eine neue Bindung ein-
zugehen, in dem sie ihr problematisches Ver-
halten von Anfang an zeigen.

Sowohl Heimmitarbeiter als auch Pflegeeltern
sind immer wieder – früher oder später – da-
mit konfrontiert, dass sie in eine ähnliche Si-
tuation wie die Herkunftseltern geraten: Sie
werden angesichts des Verhaltens der Kinder
hilflos und geben schließlich auf.56 Wenn es
zu einem Wechsel im Lebensort der Kinder
kommt, stellt dies eine erneute große Belas-
tung für die Kinder dar. Diesem Wechsel
müsste mit wesentlich mehr (auch therapeu-
tischen) Hilfestellungen sowohl gegenüber
den Pflegeeltern als auch den leiblichen Eltern
begegnet werden. Denn es ist oft abzusehen,
dass sich die Kontaktabbruchdynamik auch in
anderen Zusammenhängen fortsetzt.

In 60 % der Fremdunterbringungen von Kin-
dern stehen diese im Zusammenhang mit
Problemlagen der Eltern: unzureichende För-
derung, Kindeswohlgefährdungen, unzurei-
chende Erziehung, Suchtprobleme, psychische

45 Vgl. u.a. Lee u. Lynch, 1998; Colapinto, 1997;
Conen, 1990a.

46 Boszormenyi-Nagy u. Spark, 1981, S. 68; vgl. auch
Boszormenyi-Nagy u. Krasner, 1986, S. 418; Pfitzer
u. Hargrave, 2005, S. 111 ff.

47 Boszormeny-Nagy u. Spark, 1981, S. 66.
48 Boszormenyi-Nagy u. Krasner, 1986, S. 421.
49 Vgl. Linares et al., 2010; Lewis, 2011.
50 § 37 Abs. 1 SGB VIII; Schmid-Obkirchner, in: Wiesner

SGB VIII, 5. Aufl., § 37 Rn. 8.
51 Vgl. u.a. Cecchin/Conen, 2008.
52 Vgl. u.a. Conen, 2014.
53 Vgl. u.a. Cecchin u. Conen, 2008.
54 Vgl. Boszormenyi-Nagy u. Spark, 1981; Boszormenyi-

Nagy u. Krasner, 1986.
55 Cecchin u. Conen, 2008.
56 Cecchin u. Conen, 2008.
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Erkrankungen u.Ä.m.57 Diese Problemlagen
führen zu – auch erheblichen – Belastungen für
die Kinder. Wenn man kindliches Problemver-
halten, wie dies bei systemisch orientierten Fa-
milientherapeuten der Fall ist, als Ausdruck und
Hinweis auf Probleme in den Familien versteht,
ist es naheliegend, hier nicht nur individualpsy-
chologisch den Kindern zu helfen, sondern mit-
hilfe familientherapeutischer Hilfestellung für
entsprechende Veränderungen im Familiensys-
tem Sorge zu tragen und den Eltern zu helfen,
Kinder an einem Ort sicherer und angemesse-
ner aufwachsen zu lassen. Der im Rahmen von
Hilfe zur Erziehung zu deckende „erzieherische
Bedarf“58 umfasst deshalb immer auch einen
Bedarf der Eltern im Hinblick auf die Wahrneh-
mung ihrer Erziehungsverantwortung.

Wenn zwei Drittel der Kinder vor einer He-
rausnahme59 Gefährdungssituationen (Ver-
nachlässigung, Misshandlung oder Missbrauch)
erlebt haben, stellt dies die Frage in den Raum,
ob alle diese Kinder für immer aus ihren Famili-
en genommen werden sollten oder – nicht
eher, mindestens auch – die Eltern gestärkt
werden sollten, sodass sie ihrer Erziehungsver-
antwortung möglichst (wieder) nachgehen
können. Bedauerlicherweise erhalten viele „Ju-
gendhilfe-Familien“ keine ausreichende und
qualifizierte (therapeutische) Hilfe, die dazu
beiträgt, sie in ihrer Erziehungsfähigkeit zu
stärken, um ihre Kinder wieder zu sich nehmen
oder im Guten ihre Kinder an einem anderen
Ort aufwachsen lassen zu können. Oftmals
überwiegen kompensatorische Hilfestellungen,
die letztlich nicht (ausreichend) zu Verände-
rungen in den familialen Kommunikations- und
Problemlösungsmustern beitragen.60 Eine sol-
che Praxis folgt noch immer der „Feuerwehr-
logik“ des Jugendwohlfahrtsgesetzes: In der
Familie brennt es, das Jugendamt löscht den
Brand, in dem es das Kind aus der Familie he-
rausnimmt. Damit hat es – nach dieser Logik –
seine Aufgabe erfüllt. Dem SGB VIII, dass in-
zwischen 30 Jahre gilt, liegt aber ein anderes
Verständnis der Hilfe zur „Erziehung“ als Hilfe
für die „Beziehung Eltern – Kind“ zugrunde.

4. Elternarbeit – Familienarbeit –
Familientherapie

Familientherapeutische Arbeitsansätze in der
Pflegeelternschaft sind bisher im deutsch-
sprachigen Raum bedauerlicher Weise eher
selten.61

In den USA sind jedoch familientherapeutisch
orientierte Hilfestellungen üblich, in denen
sowohl Pflegeeltern als auch Herkunftseltern
gemeinsam „an einem Tisch sitzen“, um an-
gefangen von der Aufnahme bis hin zu
Konfliktlösungen eine Zusammenarbeit zu
gestalten.

Bereits in den 1970er Jahren hat die Autorin
in den USA Arbeitsansätze kennen gelernt,
die alle Beteiligten nicht nur an einen Tisch
brachten, sondern familientherapeutisch alle

relevanten Bezugspersonen einbezogen. So
wurden in einem Kinderheim zu den Fa-
milientherapie-Gesprächen selbstverständlich
nicht nur die leiblichen Eltern, sondern auch
wichtige Personen, wie Geschwister, Groß-
eltern und auch vorherige Pflegeeltern, ein-
geladen und in die weitere Arbeit immer
wieder einbezogen. Den kindlichen Bindun-
gen zu all den Personen, die signifikant in
seinem bisherigen Leben waren, wurde ent-
sprechend Rechnung getragen. So wurde im
Falle einer Jugendlichen, deren Mutter in ih-
rem Beisein an einer Überdosis Heroin ver-
storben war, die Pflegemutter zu Gesprächen
ebenso herbei gezogen, wie auch die Anlie-
gen des Kindesvaters berücksichtigt, der we-
gen mehrfachen Mordes lebenslang im Ge-
fängnis saß. Dieser äußerte aufgrund seiner
religiösen Orientierung u.a. den Wunsch, sei-
ne inzwischen 14-jährige Tochter solle kein
Schweinefleisch essen. Diesem Wunsch wur-
de entsprochen, auch das Küchenpersonal
folgte diesem elterlichen Willen.

Wenn man also – wie oben beschrieben – die
vielfältige Kritik62 an den als Mainstream ge-
handelten Bindungstheorien einbezieht und
erweiterte Ansätze, wie von Crittenden et al.,
berücksichtigen möchte, gilt es Pflegeeltern
u.a. durch Schulungen mehr dafür zu öffnen,
den Schwerpunkt auf die Kooperation mit den
Herkunftseltern zu legen – unabhängig davon,
ob das Kind zu den Eltern zurückkehren kann
oder es bei den Pflegeeltern aufwachsen wird.
Will man nicht Pflegeelternverhältnisse als in-
direkte (Zwangs-)Adoptionsverhältnisse funk-
tionalisieren, ist hier mehr Offenheit und da-
mit Arbeit mit den Herkunftseltern bzw. den
Herkunftsfamilien notwendig.

Es ist eine Frage der Haltung vor allem bei
Pflegeeltern, ob diese ihre Rolle für die Kinder
nur in Form eines „Elternersatzes“ definieren
oder als (Pflege-)Eltern, die gemeinsam mit
den Herkunftseltern für ein gelingendes Auf-
wachsen der Kinder sorgen wollen. Ist Letzte-
res der Fall, dann bedeutet dies, die (Her-
kunfts-)Eltern immer wieder in den Alltag –
auch wenn dies Anstrengungen und Belas-
tungen mit sich bringt – einzubeziehen.63

Unverzichtbar wäre es hier, in Ausbildung
und Begleitung der Pflegefamilien einen
Schwerpunkt auf die Reflektion der eigenen
familiären Erfahrungen aus der eigenen Kind-
heit zu setzen. Nur dadurch können komple-
xe Dynamiken, wie die eben geschilderte,
oder unterschwellig wirksame Hoffnungen,
Rettungs- oder Allmachtsfantasien („Wenn
ich nur so viel Liebe geben kann, wie ich sel-
ber sie so schmerzlich vermisst habe, dann
wird es den armen Kindern bei mir einmal
besser gehen und alles kann gut werden.“)
bewusster werden und ein Umgang mit den
Pflegekindern und deren Eltern gefunden
werden, der sich nicht so stark auf die unter-
gebrachten Kinder auswirkt.

Um dies seitens der Pflegeeltern leisten zu
können, bedarf es einer umfangreichen Schu-
lung64. Denn sie müssen in die Lage versetzt
werden, den Herkunftsfamilien so zu begeg-
nen, dass sie nicht nur die (Familien-)Dynami-
ken verstehen, sondern diese auch entspre-
chend in ihre Handlungen einbeziehen. Wie
bereits oben beschrieben, sollten Pflegeeltern
soweit „professionell“ sein können, dass sie
Ablehnungen und Abwehr seitens der leibli-
chen Eltern nicht persönlich nehmen, sondern
erkennen, dass diese sich in einer höchst
schwierigen Situation befinden. Zu dem not-
wendigen Wissen gehört auch, dass Kontakt-
abbrüche nicht (nur) als Unfähigkeit der Eltern
gesehen werden, sondern im Zusammenhang
mit Ohnmachts- und Unterlegenheitsgefühlen
gegenüber einer (Ersatz-)Familie, die vermeint-
lich alles besser hinbekommt als sie selbst.
Möglicherweise können nur derart „professio-
nell“ arbeitende Pflegeeltern dazu beitragen,
dass Kinder die notwendigen Beziehungen zu
ihrer Herkunftsfamilie pflegen können. Falls
dies nur über eine „Profession Pflegeeltern“
gehen sollte, ist darüber zu diskutieren, ob die
bisher „preiswerte“ Hilfeform „Pflegefamilie“
nicht nur angemessener entlohnt werden
muss, sondern auch, ob zukünftig eher profes-
sionelle Fachkräfte diese Arbeit ausführen soll-
ten. Eine Art beruflicher Professionalisierung
wird zwar ggf. vorübergehend zu einer Redu-
zierung der Zahl von Pflegeeltern führen, wür-
de aber in Form von arbeitsmarktrelevanten
Zertifikaten oder Ausbildungsäquivalenzaner-
kennungen zu einem attraktiven Arbeitsfeld
führen. Die Diskussion darüber wird im Zusam-
menhang mit der Debatte zur „Reform“ des
SGB VIII in Teilen begonnen.

Die – in Deutschland kaum ernsthaft prakti-
zierten – Rückführungsbemühungen bei
fremdplatzierten Kindern führten dazu, dass
in den letzten Jahren einige Rückführungs-
konzepte entwickelt wurden. Diese bestehen
zwar vor allem in den stationären Hilfen zur
Erziehung, aber auch in den Pflegekinder-
diensten der Jugendämter gibt es zunehmend
ein Bewusstsein dafür (auch angesichts der
hohen Zahl von freiwilligen Unterbringun-
gen), dass hier mehr getan werden müsste.65

Nach Minuchin66 bedarf es in jedem Fall um-
fangreicher Umdenkprozesse und Verände-
rungen bei den Haltungen der Mitarbeiter in
den Jugendämtern, um in diesen Dynamiken

57 Fendrich, S. et al., 2012–2016.
58 § 27 Abs. 2 SGB VIII.
59 DJI-Studie, 2011.
60 Vgl. Conen, 1990b.
61 Vgl. Szylowicki, A., 2004; Winkelmann, H., 2008a

und b.
62 Vgl. u.a. Barth, 2005.
63 Vgl. u.a. Colapinto, 1995.
64 Vgl. u.a. Minuchin, P. et al., 2000; Minuchin, P.

et al., 1995, Minuchin, P. et al., 1990.
65 Vgl. u.a. Dittmann u. Wolf, 2015.
66 1995.
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zwischen Kindern, Herkunftseltern und Pfle-
geeltern/Heimmitarbeitern entsprechend un-
terstützend wirken zu können.

Nach den Beobachtungen der Autorin sind
Einrichtungen und Träger, die Rückführungen
von Kindern gezielt umsetzen wollen, mit ei-
ner Vielzahl von Hindernissen im Helfersystem
konfrontiert, die sie überwinden müssen, um
eine erfolgreiche Rückführung zu gewährleis-
ten. Vor allem die große Skepsis seitens der
„abgebenden Stellen“ – seien dies Heime und
ihre Mitarbeiter oder Pflegeeltern, einschließ-
lich der Pflegeelterndienste – gegenüber den
Eltern und deren Fähigkeiten, als notwendig
erachteten Veränderungen herbeizuführen,
gilt es zu überwinden. Aufseiten der Eltern –
vor allem wenn es Zeiten des Nicht-Kontaktes
mit den Kindern gegeben hat – sind deren ei-
gene Unsicherheiten, innere Glaubenssysteme
und Annahmen über sich selbst sowie ein Ge-
fühl von geringer Selbstwirksamkeit, verbun-
den mit Ohnmachtserfahrungen, Hindernisse,
die die Mitarbeiter bearbeiten müssen.

Insbesondere familientherapeutische Ansätze
– und hier vor allem Aufsuchende Familien-
therapie67 – zeigen sich als besonders geeig-
net, den hochbelasteten Familien mit Leistun-
gen der Jugendhilfe zu helfen.68 Insbesondere
laut der Studie von Crane et al.69 erwies sich
Aufsuchende Familientherapie nicht nur als
erfolgreicher als individualpsychologische Be-
handlungen, sondern auch als Familienthera-
pie mit einer Komm-Struktur. Darüber hinaus
zeigen im Bereich des Pflegekinderwesens die
Arbeitsansätze, die familientherapeutisch mit
allen Beteiligten arbeiten, ebenfalls positive
Resultate. So zeigten P. Minuchin et al.70 und
Colapinto71 auf, dass es insbesondere der Un-
terstützung bei der Zusammenarbeit zwischen
Jugendbehörden, leiblichen Eltern und Pflege-
eltern bedarf, um eine positive Entwicklung
des Kindes zu gewährleisten. Denn die größe-
ren Systeme, mit denen die Herkunftsfamilien
umgehen müssen, haben mit ihren strukturel-
len Bedingungen und Bedingtheiten erhebli-
chen Einfluss auf die Fallverläufe.72

Wenn aus Pflegeelternverbänden wieder
Stimmen laut geworden sind, die eine dauer-
hafte lebensperspektivische Klärung des Ver-
bleibs von Kindern innerhalb sehr kurzer Zeit
nach Unterbringung verlangen (ein Jahr wird
schon als zu lang betrachtet), stellt sich die
Frage, ob man dann wirklich ernsthaft mit
den Eltern arbeiten will oder ob die Anerken-
nung der Bedeutung von Eltern- und Famili-
enarbeit damit obsolet ist oder einem „Lip-
penbekenntnis“ gleichkommt. Ist man bereit,
die oftmals vorhandenen eskalierenden inner-
und bifamilialen Krisendynamiken in den Un-
terstützungssystemen zu sehen und den Her-
kunftseltern Veränderungs- und Entwick-
lungspotenziale zuzugestehen?

Auch bei professionell gut durchgeführten
Sozialpädagogischen Familienhilfen brauchen

die Familienhelfer einen Zeitraum von ca.
zwei bis drei Jahren, um die Eltern so unter-
stützen zu können, dass sie ihrer Erziehungs-
verantwortung (wieder) gerecht werden kön-
nen. In der Aufsuchenden Familientherapie
benötigen die Familientherapeuten sechs bis
zwölf Monate (außer bei Missbrauchsfällen,
hier eher auch zwei Jahre), um die Eltern so
zu stärken, dass sie ihre Kinder entsprechend
den Erwartungen der Behörden und der Öf-
fentlichkeit angemessen erziehen und fördern
könne).73 Es bedarf kontinuierlicher Kontakte
und der Arbeit mit den Herkunftseltern, diese
Kontakte mit all den Ambivalenzen zu suchen
und zu pflegen, sodass die Eltern nicht nur
den Kontakt zu ihren Kindern beibehalten,
sondern auch weiterhin wichtige Personen
(möglichst auch im Alltag) für ihre Kinder
bleiben können. Dies geht nicht durch „Tro-
ckenschwimmen“, sondern nur über die Be-
gegnungen der beiden Systeme. In den Schu-
lungen der „Families Studies“ New York74

werden leibliche Eltern und Pflegefamilien zu-
sammengebracht, sodass beide Eltern(-syste-
me) erproben können, wie sie ihre Zusam-
menarbeit verbessert gestalten können.
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